
 

 

Nr. 25                Stadt Grevenbroich               18.09.2013 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Betr.:   Aufstellung der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. G 198 „Von-
Ketteler-Straße“ – Ortsteil Südstadt – 
hier:  Auslegung gemäß § 3 (2) i.V.m. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 10.09.2013  
gemäß § 3 (2) i.V.m.     § 13 a Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548),  die Auslegung der         1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. G 198  „Von-Ketteler-Straße“ beschlossen. 
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 
 
Ortsteil:  Südstadt 
BPlan-Änd.-Nr.:  1. Änd. + Erg. G 198 
Bezeichnung:  „Von-Ketteler-Straße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

 
 
 
Der Entwurf der o.g. Bebauungsplanänderung liegt gemäß § 3 (2) i.V.m. § 13 a  BauGB 
einschließlich Entwurfsbegründung in der Zeit vom 26.09.2013 bis einschließlich 25.10.2013 
im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 
Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. 



 
Die Durchführung des beschleunigten Verfahrens bedeutet gemäß § 13 a (3) Satz 1 Nr. 1 
BauGB, dass von einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen wird.  
 
Es ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift vorbringen. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 (2) Satz 2 und § 4 a (6) 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ferner ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn die den 
Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Grevenbroich, den 11.09.2013  

Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 

 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Betr.:  Aufstellung der Aufhebung  der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
W 29n „Gewerbegebiet Wevelinghoven“ – Ortsteil Wevelinghoven -  
hier:  Auslegung gemäß § 3 (2) i.V.m. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 07.05.2013  
gemäß § 3 (2) i.V.m.     § 13 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548),  die Auslegung der Aufhebung  der 1. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. W 29n  „Gewerbegebiet Wevelinghoven“ beschlossen. 
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 
 
Ortsteil:  Wevelinghoven 
BPlan-Änd.-Nr.:  Aufhebung 1. vereinf. Änd. W 29n 
Bezeichnung:  „Gewerbegebiet Wevelinghoven“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 



 
 
Der Entwurf der Aufhebung der o.g. Bebauungsplanänderung liegt gemäß § 3 (2) i.V.m. § 13 
BauGB einschließlich Entwurfsbegründung in der Zeit vom 26.09.2013 bis einschließlich 
25.10.2013 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, 
Ostwall 6, Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Die Durchführung des vereinfachten Verfahrens bedeutet gemäß § 13 (3) BauGB, dass von 
einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen wird.  
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift vorbringen. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 (2) Satz 2 und § 4 a (6) 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ferner ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn die den 
Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Grevenbroich, den 11.09.2013  

Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 

 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 
 
Betr.:  Aufstellung der 13. Änderung des Flächen-nutzungsplanes „Spiel- und Freizeitanlage 
Viktoriastraße“  – Ortsteil Neurath –  
hier:  Auslegung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 10.09.2013 gemäß 
§ 3 (2) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548),  die 
Auslegung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes „Spiel- und Freizeitanlage 
Viktoriastraße“  beschlossen. 



 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 
 
Ortsteil:  Neurath 
FNP-Änd.-Nr.:  13. 
Bezeichnung: „Spiel- und Freizeitanlage Viktoriastr aße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662)    

 
 
 
Der Entwurf der o.g. Flächennutzungsplanänderung liegt gemäß § 3 (2) BauGB 
einschließlich Entwurfsbegründung  in  der  Zeit  vom 26.09.2013 bis einschließlich 
25.10.2013 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, 
Ostwall 6, Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen gemäß § 3 (2) Satz 2 BauGB sind zur 13. 
Änderung des Flächennutzungsplanes verfügbar: 

• Umweltbericht für die in § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB genannten Belange, 
insbesondere Hinweise / Anregungen / Informationen zu Altlasten und Artenschutz 

• Gutachten zu den umweltrelevanten Aspekten Verkehr und Immissionsschutz 
 
Es ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift vorbringen. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 (2) Satz 2 und § 4 a (6) 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ferner ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn die den 
Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Grevenbroich, den 11.09.2013 

Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin 



ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 


